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£er™aÄo° fishtKrr *———* -werkschaftUch organisierte Arbdtt£fÄäStÄ^^^ "^
Kongress der russischen Gewerkschaften

3072 stimmberechtigte and 223 beratende n*?,"* Waren dort *>«*
au den Beschäftigten ist die Zahl der ot.??g'* vertreten- I» Verhältnis
von 91,3% anf 88^% gesunken

0rsam8le"e» «. den letzten zwei Jahren

Sen dtÄ nndts^rblnTr'1- 7 *~ «"•"*»»* *»
säehlieh gewerfcsehaMiehe Fr^geTin, Vot ^ ^BdeU die8mal h™P'-
L h n f r a g e diskntiert. AuffallendZ der ^"""tt' *1**«« vmrde die
der qnalifizierten nnd der unifizierte» IrheT ^^f hei den L5h™»
zwar in den letzten zwei jXennm 25 W ^- Dle »'"'»ittslöh»« sind
Ansführnngen Dagad.ws erst jem d" Vofkrief* J!8en- ^"t"" *« naoh d«
steht es mit den Löhnen dei' InteutkT^T **

c
e"eicht> Sehr "^enklich

Uhne von nnr 15 Rnbel monaüStfeSufZ»r ™. Staatsdien«° ™«e» noeh

-ie h.räg.^rehX.XhT^r? 7^ fc~ 584'°00 «— —gen,
ziehen 340,000 Person"»" Onalif.V ^ m°nad«d'- Arbeitslosennnterstntznng be-
bei monatlich. GeSgt wn^ne sSenT „ »"¦ ¥ ^^ *"*****» J? Rn.
Wprnchnahme der Äernn^i^^^^

Gemeinwirtschaft.
Das

An^effienproWen, ,n den schweizerischen Konsumvereinen.

» Veriage desXbtÄelz Wn"^ D<>kt°rari^ ** vor knrzem
Arbeit und einzelne darin gezo-Te»^Zm™™ e™bi°™ ^ Da diese
von einem amtlichen Or"a»?)^fIST * md ** (°- a' ao<*
zuweisen, dass die Löhne der schweSIrTl, aT^ ^ wieder einmal »•«*¦
n gemcinwinschaftlichenü^^^*-« der

ten wtr hiezu ebenfalls einige Bemerkung« machen ' " **^ mSct^Ä2*T^™ —I» in einer
um bestimmte urteile gSoh»e l^nZ- a "^" '"" den erste» Absdmi,.
»chen diese Schlüsse IJ^ZSTtT/^V^ Gnmd WeIcher Tat-gen werden. So anf Seite 28, wo von einer Zurück.
Basd fffeD" An^H-problem in den Schweiz. Konsumvereinen.

^#3ttÄ&£5* Handelsamtsblattes, 1926. N, 2L
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Setzung der Kopfarbeiter vor den Handarbeitern, auf Seite 22, wo von der
Berechtigung der «wirtschaftsfriedlichen» Organisationen gesprochen wird, ohne dass

irgend etwas Näheres über den Charakter dieser und anderer Arbeiterorganisationen

ausgeführt wird. Derartige Urteile mögen in einer politischen
Streitschrift angebracht werden, in einer wissenschaftlichen Arbeit sollten sie nur
vorkommen, wenn sie sich auf sorgfältige Erwägungen gründen, Erwägungen,
die kritisiert oder widerlegt werden können, während bei blossen Behauptungen

natürlich eine Diskussion unmöglich ist. Die zweite Hälfte der Arbeit ist
in dieser Beziehung besser. Denn dort, wo die Verfasserin auf Grund eines
Abwägens verschiedener in Betracht faUender Momente urteilt, sind ihre
Urteile bedeutend vorsichtiger und, wie uns scheint, auch objektiver.

Immerhin ist es u. E. wissenschaftlich ebenfalls unhaltbar, in einer
Bewegung einen einzelnen Faktor zu untersuchen und seine Wirkung für die
Gesamtbewegung feststeUen zu wollen, ohne dass der Einfluss der anderen
Faktoren in Berücksichtigung gezogen wird. Konkret gesprochen: Eine Untersuchung

des Angestelltenproblems in den Genossenschaften, die sich zudem auf 12

Genossenschaftsorganisationen beschränkt, rechtfertigt nicht die Behauptung,
dass die Stagnation der Konsumvereinsbewegung «zu einem guten Teil auf die
AngesteUtenbewegung zurückzuführen» sei, solange die übrigen Faktoren, die
auf diese Stagnation noch Einfluss haben können, nicht ebenfalls auf ihre
Wirkung untersucht worden sind.

Da der Einfluss der gewerkschaftlichen Organisationen bei den einzelnen
Genossenschaften sehr verschieden ist, hätte es nahe gelegen, den Grad der
Stagnation bzw. des Fortschrittes der Genossenschaftsbewegung bei Konsumvereinen

mit starker Angestelltenorganisation und solchen ohne organisierte
Arbeitskräfte z. B. auf dem Lande nachzuweisen. Die Verfasserin hat das leider
unterlassen. Nur an einer Stelle (S. 94) stösst sie auf diese Frage und schreibt:
«Wir stehen vor der erstaunlichen Tatsache, dass gerade der A.C.V. beider
Basel, der die grösste Mehrbelastung erträgt, sich als eine der lebensfähigsten
Konsumgenossenschaften erweist... Der Druck der hohen Löhne, der die
Genossenschaften vor Sein oder Nichtsein steUte, hat als Ansporn gewirkt, vor
allem auf die leitenden Personen, nicht zu rasten und aUes aufzubieten, um
durch eine rationeUe Organisation des Betriebs und eine voUe Ausnützung des

Apparates den Ausgleich zu schaffen ». Das steht in merkwürdigem Widerspruch
zu anderen Schlussfolgerungen und hätte Anlass bieten soUen, gerade diesem
Problem noch etwas mehr nachzugeben.

Diese kritischen Bemerkungen waren notwendig, weU hauptsächlich in der
Genossenschaftspresse gerade die ungenügend begründeten Urteile des Buches
zitiert und unterstrichen worden sind. Im übrigen anerkennen wir, dass die
Arbeit dank ihres reichhaltigen Materials (vor aUem über Löhne und Arbeitszeit)

und ihrer eingehenden und sachlichen Würdigung der einzelnen Probleme
des Arbeitsverhältnisses einen wertvollen Beitrag für die Literatur der
Genossenschafts- wie der Arbeiterbewegung darstellt.

Arbeiterbildungswesen.
Die Vorbereitung der Bildungsveranstaltungen.

An vielen Orten wird geklagt über schlechten Besuch der Bildungsveranstaltungen.

Gewöhnlich wird die Interesselosigkeit, die Gleichgültigkeit der
Arbeiterschaft oder auch ihre Vereinsmeierei, ihre Freude am Sport, an
Unterhaltungsanlässen und ähnliches mehr zum Sündenbock gemacht, um den Miss-

65


	Gemeinwirtschaft

